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Gemeinde Groß Nemerow

Beschlussvorlage
Federführend:
Hauptamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

05GV/14/010

11.03.2014
Bürgermeister

1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr. 3 "Ortserweiterung 
Nord" Groß Nemerow - Abwägung
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 20.03.2014 Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sachverhalt:
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Rechtliche Grundlage:
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Abwägungsdokumentation 
für die 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ Groß 
Nemerow. 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine

Stegemann gez. Lorenz
Bürgermeister Bürgermeister der

geschäftsführenden Gemeinde

Anlage/n:
Abwägung
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Stellungnahme Nr. 14/1 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bodendenkmal ist nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. 
 
Anmerkung: 
Die Ausgrenzung gemäß Anlage weicht geringfügig von der Ausgrenzung laut 
Kartenauszug im Anhang zur Stellungnahme des Landkreises vom 24.01.2014 ab. 
In den Plan zur Satzung werden die Ausgrenzungen laut Kartenauszug des 
Landkreises übernommen. 
 
Die Hinweise sind bei der Umsetzung der Vorhaben durch den Vorhabenträger zu 
beachten. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 14/2 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 16 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
Die MS-Freileitung ist in den Plan zur Satzung nachrichtlich übernommen worden; 
im Bebauungsplan wurden Leitungsrechte festgesetzt. 
Die Richtlinien und Hinweise sind im Rahmen der Umsetzung der Vorhaben durch 
den Vorhabenträger zu beachten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 17/1 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Telekommunikationslinien verlaufen im Bereich der öffentlichen Verkehrs-
flächen. 
 
Die Hinweise sind im Rahmen der Umsetzung der Vorhaben durch den 
Vorhabenträger zu beachten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 17/2 Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 18/1 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Gas- und Wasserversorgung werden in die Begründung zur 
Satzung mit aufgenommen. 
 
 
 
Die TW-Leitung auf dem FS 44/4 ist in der Planzeichnung enthalten; es erfolgten 
Festsetzungen von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Versorgungs-
unternehmens. 

ja nein Enth. 



 A & S GmbH Neubrandenburg  Gemeinde Groß Nemerow 
architekten . stadtplaner . ingenieure  1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ 
 

 

N:\2013B050\doc\Tabellen_Abwägung.doc  7 

Stellungnahme Nr. 18/2 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Überprüfung der vorhandenen Entsorgungsnetze wird in die 
Begründung zur Satzung mit aufgenommen. 
 
 
Die allgemeinen Hinweise sind im Rahmen der Umsetzung der Vorhaben durch 
den Vorhabenträger zu beachten. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/1 Abwägung Abstimmung 
     ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/2 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu I.3 
Die Begründung wird um die entsprechenden Aussagen zur Verfahrensweise 
(Parallelaufstellung gemäß § 8 Abs. 3 BauGB) ergänzt.  
Die Gemeinde Gross Nemerow stellt den Flächennutzungsplan auf. Der Entwurf 
und der überarbeitete Entwurf des Flächennutzungsplanes haben ausgelegen; die 
Behörden wurden beteiligt. Die abschließende Beschlussfassung wird in Kürze 
erfolgen.  
Die Gemeinde Gross Nemerow hat parallel zur Aufstellung des Flächen-
nutzungsplanes das B-planverfahren zur 1.Änderung und Teilaufhebung des B-
Planes Nr.3 eingeleitet und durchgeführt. Der Satzungsbeschluss über den B-Plan 
wird vor dem abschließenden Beschluss des Flächennutzungsplanes gefasst 
werden. 
Gegen die Darstellungen im Flächennutzungsplan über das Gewerbegebiet am 
Heckenweg wurden keine Einwände vorgetragen. Es steht mit hinreichender 
Sicherheit fest, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. 
Die Einhaltung des Entwicklungsgebotes ist gegeben. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; der B-Plan wird zur Genehmigung eingereicht. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/3 Abwägung Abstimmung 
 
 
zu I.4.1 
Das Aufhebungsgebiet wird aus dem Geltungsbereich des B-Planes genommen; 
das Aufhebungsgebiet wird mit einer entsprechenden Schraffur gekennzeichnet. 
 
 
 
 
zu I.4.2 
Die Begründung und das Plandokument werden um die entsprechenden Hinweise 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
zu I.4.3 
In den B-Plan wird eine konkrete Festsetzung zum Ausschluss der Nutzungsart 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO mit aufgenommen. 
 
 
 
 
zu I.4.4 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen soll der Bau von Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie in den Abstands-
flächen nach Landesrecht zulässig sind, ausgeschlossen sein.  
Die Festsetzungen des B-Planes werden entsprechend ergänzt. 
 
zu I.4.5 
Die Abweichung wird definiert; innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sind Gebäude mit einer Länge > 50 m zulässig. 
 
zu I.4.6 
Der begünstigte Personenkreis wird ergänzt. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/4 Abwägung Abstimmung 
 
 
zu I.4.7 
Nach telefonischer Rücksprache bei der E.DIS wurde dem Planer folgendes 
mitgeteilt: Für die Bestimmung der notwendigen Abstände sind die Merkblätter der 
E.DIS zu den Schutzabständen heranzuziehen. Konkrete Abstandsforderungen 
wurden nicht benannt; sie sind jeweils für die konkrete Nutzung und Bebauung 
individuell mit der E.DIS abzustimmen. In die Begründung zur Satzung werden 
ergänzende Anmerkungen mit aufgenommen. 
 
zu I.4.8 
Die grünordnerische Festsetzung Nr. 2.1 im Text Teil B wird gestrichen; in der 
Begründung wird auf § 8 LBauO M-V verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
zu II.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen von Baumaßnahmen haben die Grundstückseigentümer die 
gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf den Bodenschutz / Altlasten zu 
beachten und einzuhalten. 
 
 
 
 
 
zu II.2 
Die Bodendenkmale wurden nachrichtlich in die Satzung übernommen.  
 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren bzw. bei der Umsetzung der Planung 
beachtet. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/5 Abwägung Abstimmung 
Zu II.2 – Genehmigung  
Die denkmalrechtliche Genehmigung wurde beantragt; mit Schreiben vom 
04.03.2014 (siehe Tabelle Nr. 20/7) hat die untere Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises mitgeteilt, dass eine denkmalrechtliche Genehmigung in Aussicht 
gestellt wird. Allerdings ist vor Baubeginn eine entsprechende Genehmigung zur 
Veränderung eines Bodendenkmals einzuholen.  
Bei der jeweiligen Genehmigung wird folgende Bedingung einzuhalten sein: 
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der mit der Farbe (blau) gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die 
Kosten für diese Maßnahme trägt der Verursacher des Eingriffs gemäß § 6 (5) DSchG 
M-V. Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 
des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor 
Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 
 
Planzeichnung und Begründung werden um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 
 
 
zu II.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu II.4 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Absicherung des Brandschutzes 
im Plangebiet ist über den Kösterpuhl (Teich an der MST 24 südwestlich zum 
Plangebiet gelegen) gegeben; bei einem erhöhten Löschwasserbedarf sind ggf. 
unterirdische Löschwasserbehälter auf den jeweiligen Grundstücken mit 
vorzusehen. 
 
zu II.5 
Für die Teilflächen wurden flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt; die 
Festsetzungen wurden aus dem Ursprungsplan übernommen. 
 
zu II.6 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 



 A & S GmbH Neubrandenburg  Gemeinde Groß Nemerow 
architekten . stadtplaner . ingenieure  1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ 
 

 

N:\2013B050\doc\Tabellen_Abwägung.doc  13 

Stellungnahme Nr. 20/6 Abwägung Abstimmung 
 
 
zu III. erster Punkt 
Die vorhandenen Linden werden als Darstellungen ohne Normcharakter in die 
Planzeichnung übernommen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b werden Erhaltungsgebote 
festgesetzt. 
 
zu III. zweiter Punkt 
Die „Knödellinie“ wird entsprechend verlängert. 
 
zu III. dritter Punkt 
Die Präambel wird entsprechend ergänzt. 
 
zum Hinweis 
DIN 18915 ist anerkannte Regel der Technik. Eine Festsetzung zu ihrer 
Anwendung ist nicht erforderlich. In der Festsetzung 3.7 wird die Anmerkung 
„entsprechend DIN 18915“  gestrichen. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/7 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
Abwägung 
 
In die Planzeichnung werden entsprechende Hinweise mit aufgenommen; die 
Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr.    (Bürger) Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. und 3. 
nicht relevant für den B-Plan 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr.  Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 



 A & S GmbH Neubrandenburg  Gemeinde Groß Nemerow 
architekten . stadtplaner . ingenieure  1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ 
 

 

N:\2013B050\doc\Tabellen_Abwägung.doc  17 

 



Gemeinde Gross Nemerow
1.Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr.3 „Ortserweiterung Nord“ 

 1.Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr.3 „Ortserweiterung Nord“, Gross Nemerow
Abwägung zum Entwurf vom November 2013 

Die Gemeinde Gross Nemerow hat am 13.06.2013 durch Beschluss das Verfahren zur 
Aufstellung der 1.Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Ortserweiterung 
Nord“, Gross Nemerow eingeleitet. Am 06.11.2013 hat die Gemeindevertretung den Entwurf 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt.

Der Entwurf hat vom 09.12.2013 bis 17.01.2014 öffentlich ausgelegen; die Behörden und 
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 26.11.2013 zur Stellungnahme aufgefordert.

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen.

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom Nov. 2013

Lfd.
Nr.

Behörden / Nachbargemeinden Eingang 
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen 
/ Abwägung 
erforderlich

Behörden 
1. LA für Innere Verwaltung 03.12.2013 02.12.2013 X* -
2. Kabel Deutschland 03.12.2013 02.12.2013 X -
3. WBV Obere Havel/ O. Tollense 04.12.2013 03.12.2013 X -
4. BBL 05.12.2013

11.12.2013
02.12.2013
06.12.2013

X
X

-
-

5. LA für Gesundheit u. Soziales 05.12.2013 03.12.2013 X -
6. Forstamt Neustrelitz 06.12.2013 04.12.2013 X -
7. Straßenbauamt Neustrelitz 09.12.2013 05.12.2013 X -
8. BA für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr

09.12.2013 06.12.2013 X* -

9. GDM com 12.12.2013 10.12.2013 X -
10. Bergamt 12.12.2013 11.12.2013 X -
11. Flughafen Nbg. Trollenhagen 16.12.2013 11.12.2013 X -
12. TLG Immobilien 17.12.2013 11.12.2013 X -
13. Amt f. RO und LP 17.12.2013 12.12.2013 X -
14. LA f. Kultur u. Denkmalpfl. 19.12.2013 18.12.2013 - X
15. Hauptzollamt 07.01.2014 03.01.2014 X -
16. E.DIS AG 07.01.2014 06.01.2014 - X
17. Deutsche Telekom Technik 

GmbH
08.01.2014 08.01.2014 - X

18. Stadtwerke Nbg. GmbH 08.01.2014 07.01.2014 - X
19. IHK 09.01.2014 07.01.2014 X -
20. Landkreis MS 10.01.2014 08.01.2014 Fristverl.
21. DEGES 15.01.2014 13.01.2014 X* -
22. Deutscher Wetterdienst 19.01.2014 17.01.2014 X -
23. StALU 21.01.2014 17.01.2014 X* -
24. Landkreis MS

05.03.2014
24.01.2014
04.03.2014

-
-

X
X

Nachbargemeinden
1. Gemeinde Holldorf 29.11.2013 29.11.2013 X -
2. Stadt Burg Stargard 29.11.2013 29.11.2013 X -
3. Stadt Neubrandenburg 04.12.2013 03.12.2013 X -
4. Gemeinde Blumenholz 06.12.2013 28.11.2013 X -

Bürger
1. Uwe Reinholz, Klein Nemerow 09.12.2013 09.12.2103 - X
x*  allgemeine Hinweise / die Hinweise wurden bzw. werden beachtet 
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Gemeinde Gross Nemerow
1.Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr.3 „Ortserweiterung Nord“ 

Folgende Behörden wurden zur Stellungnahme aufgefordert und haben sich nicht geäußert:
 LUNG 
 NABU
 BUND
 BA für Immobilien
 Katholische Kirchengemeinde
 Kirchenkreisverwaltung Stargard

Die Gemeinde Gross Nemerow geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.
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